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I. GRUNDLAGEN 
 

Hier werden einleitend einige wichtige Informationen und Definitionen in Kurzform beschrieben. 

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Ansprechpersonen, die zum Schluss benannt 

sind. 

Fragen möglicher Interventionen und der damit verbundenen institutionellen Behandlung von 

Verdachtsfällen sexualisierter Gewalt in der sdw werden in „Kapitel II. Intervention“ und „Kapitel 

III. Institutionalisierung“ behandelt. 

 

 

SEXUALISIERTE GEWALT 

 

Bei sexualisierter Gewalt überschreiten Täterinnen und Täter die Grenzen der Betroffenen und 

verletzen sie psychisch, körperlich, seelisch. Dies kann durch Sprache, körperliche Berührungen 

oder mit digitalen Medien geschehen. Dabei gibt es u. a.: 

• häufig ein Machtgefälle, das ausgenutzt wird, evtl. auch Abhängigkeiten. Diese können 

strukturell, durch soziale Gewohnheiten oder kurzzeitig sein, bedingt z. B. durch 

Gruppendynamik, Alkoholkonsum, Notlagen.  

• keine freiwillige Zustimmung bzw. keine Möglichkeit für Betroffene, sexualisierter Gewalt 

entgegen zu wirken, denn es bestehen Macht-, ggf. Reife- und Altersunterschiede. 

• Manipulation, auch in subtilen Formen: Überredung, Zwang, Erpressung, Nötigung, 

Bedrohung und/oder körperliche Gewalt.  

 

Definition „sexualisierte Gewalt“: jede sexuelle Handlung, die an oder vor Menschen ausgeübt 
wird, die gegen deren Willen erfolgt und/oder der sie nicht willentlich zustimmen können. Eine 
Macht- oder Autoritätsposition, wie z. B. Alter, Status, berufliche Position, Gruppendruck wird 
dafür genutzt, eigene Bedürfnisse durch sexualisierte Handlungen zu erfüllen, zum Schaden 
anderer.  
 

Menschen mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen sind um ein Vielfaches höher 

gefährdet, von sexualisierter Gewalt betroffen zu sein.  

 

Es gibt verschiedene Stufen von sexualisierter Gewalt: 

• Grenzverletzungen: einmaliges/gelegentliches unangemessenes Verhalten 

(unbeabsichtigt) 

• Sexuelle Übergriffe: niemals zufällig oder unbeabsichtigt, sondern aus fachlichen bzw. 

persönlichen Defiziten (z. B. problematisches Nähe-Distanz-Verhalten, dominante 

Machtausübung oder Einschüchterung, mangelnde Empathie).  

 

Beides kann eine Vorbereitung zu einer sexuellen Straftat sein. Auf beides muss reagiert werden. 

 

• Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung: Die Paragrafen 174 bis 184 im 

Strafgesetzbuch (StGB) beschreiben die strafbaren Formen sexuellen Missbrauchs an 

Minderjährigen (u. a. Sexueller Missbrauch von Kindern, Jugendlichen, 

Schutzbefohlenen; Verbreitung, Erwerb und Besitz kinder- oder jugendpornografischer 
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Schriften). Bei Erwachsenen sind dies im StGB §177, "Sexueller Übergriff; sexuelle 

Nötigung; Vergewaltigung" und §184i, "Sexuelle Belästigung". Nachzulesen unter: 

www.gesetze-im-internet.de  

 

Je nach Art der Vorfälle und wie sie von Betroffenen erlebt wurden, sind die Interventionen 

unterschiedlich. Deshalb sind Austausch und Beratung intern und/oder extern wichtig für die 

weitere Bearbeitung. 

 

Betroffenen soll es möglich sein, sich jemandem anzuvertrauen ohne eine zwangsläufige 

Anzeige oder Strafverfahren. Bei Verdacht auf Straftaten gibt es keine generelle Anzeigepflicht.  

Eine polizeiliche Anzeige bedeutet immer eine sehr hohe psychische Belastung und Stress für 

die Betroffenen. Die Rechtslage kann kompliziert sein, deshalb ist eine Rechtsberatung vorab 

sehr zu empfehlen. Diese darf nur durch Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte erfolgen. Seit 

2015 ruht die Verjährung bei Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in den meisten 

Fällen bis zur Vollendung des 30. Lebensjahrs und beträgt dann zwischen 5 und 20 Jahren. Bei 

der sexuellen Belästigung nach §184i StGB ist jedoch ein Strafantrag innerhalb von drei Monaten 

nach der Tat zu stellen. Bei Straftaten vor 2015 gibt es unterschiedliche Verjährungsfristen, je 

nach der zu der Zeit geltenden Gesetzeslage.  

 

Ein Strafverfahren kann bis zu mehreren Jahren dauern. Wenn die betroffene Person nicht bereit 

ist, eine vollständige Aussage zu machen und diese auch vor Gericht zu wiederholen, ist die 

Wahrscheinlichkeit hoch, dass eine Anzeige nicht den gewünschten Erfolg hat, sondern ggf. 

eingestellt wird. Anzeigen und Gerichtsverfahren sollten professionell begleitet werden durch 

Fachanwältinnen und Fachanwälte, Beratungsstellen und/oder Psychosoziale Prozessbegleitung. 

Wenn Polizei oder Justiz von einem Verdacht erfahren, sind sie verpflichtet zu ermitteln. 

 

 

ALTERSSCHUTZGRENZEN 

 

• Unter 14 Jahren: Sexuelle Handlungen von Menschen ab 14 Jahren mit unter 14-Jährigen 

sind immer strafbar. 

• Unter 16 Jahren: Sexuelle Handlungen sind strafbar in Abhängigkeitsverhältnissen und je 

nach sittlicher Reife.  

• Unter 18 Jahren: Sexuelle Handlungen sind strafbar bei Schutzbefohlenen, in 

Abhängigkeitsverhältnissen, wenn diese ausgenutzt werden gegen Geld, unter Zwang 

oder der Ausnutzung einer Notlage, und wenn jemand "eine jugendpornographische 

Schrift herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, bewirbt" (§184c StGB). 

 

 

STRATEGIEN DER TÄTERINNEN UND TÄTER 

 

Sexualisierte Gewalt ist eine Beziehungstat, die auf Machtausübung beruht. Täterinnen und Täter 

setzen vor, während und nach den Taten Strategien ein, um Betroffene und das soziale Umfeld 

zu manipulieren. Sie gehen dann planmäßig vor, um die Widerstände der betroffenen Person und 

des Umfelds zu überwinden. Folgende Strategien kommen vor, inner- und außerfamiliär:   
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• Planung, Beobachtung: Betroffene werden beobachtet und ausgesucht. 

• Vertrauensaufbau: Bei der gezielten Kontaktaufnahme und Beziehungsgestaltung wird 

das Vertrauen erworben, versucht, Abhängigkeiten zu schaffen und auch Druck 

aufgebaut. 

• Belohnung: Bestimmte Betroffene werden hervorgehoben als "etwas Besonderes" (positiv 

oder negativ). Sie werden mit Aufmerksamkeit, Geschenken oder Ausflügen belohnt.  

• Isolierung: Täter und Täterinnen wollen mit Betroffenen alleine sein und organisieren dies. 

Sie isolieren auch sozial, indem sie die Kontakte der Betroffenen zu anderen behindern 

oder unterbrechen. 

• Geheimhaltung: Sie setzen Betroffene unter Druck, nichts von dem zu erzählen, was 

passiert. Schuldgefühle werden erzeugt. Den Betroffenen wird eingeredet, sie hätten alles 

freiwillig gemacht. Dies erzeugt große innerpsychische Konflikte und Ambivalenzen bei 

Betroffenen. 

• Sexualisierung: Kontakte werden zunehmend sexualisiert, z. B. werden Betroffene zu 

eigenen Erfahrungen ausgefragt, ihnen wird pornografisches Material gezeigt und sie 

werden zu sexuellen Handlungen aufgefordert, meistens verbunden mit dem Hinweis, 

dies sei „normal", es werde nur nicht darüber gesprochen. 

 

 

TATORT INTERNET 

 

Fast die Hälfte der Kinder und Jugendlichen werden ungewollt in Internet-Chats sexuell 

angesprochen. Mädchen werden öfter sexuell „angechattet", Jungen erhalten häufiger ungewollt 

Fotos von nackten Personen und pornografisches Material.  

Bei der Hälfte aller Jugendlichen ist der Erstkontakt mit Online-Pornografie ungewollt. Zu 

ungewollten Kontakten zählen beispielsweise das Zeigen von Pornografie durch Dritte oder das 

zufällige Antreffen dieser Inhalte im Netz, z. B. bei illegalen Film- oder Spiele-Seiten. 
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ZEICHEN UND SIGNALE 

 

Es gibt keine spezifischen Symptome bei sexualisierter Gewalt. Betroffene senden bewusst oder 

unbewusst Signale nach außen oder auch nicht. Wenn eine Vermutung auf sexuelle Gewalt 

entsteht, ist es wichtig, die Privatsphäre zu achten, ins Gespräch zu kommen und an 

professionelle Stellen weiterzuleiten. Zu möglichen Anzeichen gehören: 

 

• sozialer Rückzug, Aggressivität, Delinquenz 

• starke Nutzung von Alkohol und Drogen sowie nichtstoffliches Suchtverhalten (Online-, 

Spielsucht) 

• Schlafstörungen, Konzentrationsschwächen, Dissoziation 

• selbstverletzendes Verhalten, Essstörungen  

• psychische Symptome, z. B. Depressionen, Ängste, posttraumatische Belastungen 

• sexualisiertes Verhalten: Reinszenierung bei Kindern, verstärkte sexuelle Aktivität 

 

Verhaltensänderungen können plötzlich oder schleichend sein und auch als Folge auftreten. 

 

WICHTIG: Nicht alle Betroffenen zeigen Auffälligkeiten, viele führen ihr Leben unauffällig weiter. 

Menschen verarbeiten schwere Erlebnisse unterschiedlich, einige haben viele Stärken und 

Selbstheilungskräfte.  

 

Betroffene haben oft eine sehr starke Ambivalenz zu den Täterinnen und Tätern. Einerseits 

sind/waren es freundliche Menschen, mit denen sie eine soziale Beziehung haben/hatten. 

Andererseits haben diese sich sehr unpassend verhalten und Schaden verursacht. Oft wollen 

Betroffene die „guten Seiten" der Täter und Täterinnen behalten und hoffen, dass die 

sexualisierte Gewalt aufhört. Es braucht Zeit, bis sie sich aus den gegen sie angewendeten 

Strategien befreien können, denn diese wirken noch lange, auch nachdem die Taten aufgehört 

haben. Manche erleben starke Schuld- und Schamgefühle, große Wut oder Traurigkeit, 

Verwirrung, Verunsicherung und ein vermindertes Selbstwertgefühl, auch Jahre und Jahrzehnte 

nachdem die Handlungen aufgehört haben. 

 

Sexualisierte Gewalt ist etwas, das in einem sehr privaten Bereich des Lebens passiert. Es ist 

nicht leicht, mit anderen darüber zu sprechen. Dies braucht Zeit und Ruhe.  

 

Jeder Mensch entscheidet selbst, wann, mit wem und worüber sie/er sprechen möchte.  

Als Begleitpersonen können wir Angebote für Gespräche und Unterstützung machen. Wichtig ist 

dabei, eine vertrauensvolle Atmosphäre herzustellen und möglichst wenig Druck auf Betroffene 

auszuüben. 

 

• Ca. ein Drittel der Kinder und Jugendlichen sprechen bald danach über einen erlebten 

Übergriff.  

• Viele sprechen Jahre oder auch Jahrzehnte später mit jemandem. 

• Ca. ein Drittel der betroffenen Frauen und weniger als die Hälfte der betroffenen Männer 

sprechen gar nicht darüber. 
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II. INTERVENTION BEI (VERDACHTS)- 

FÄLLEN 
 

Nach dem Kinderschutzgesetz von 2012 haben Kinder und Jugendliche auch ohne Wissen der 

Eltern ein Recht auf Beratung, wenn sie in Not sind. Der Schutz der Kinder ist also vorrangig!  

 

Wenn ein Verdacht oder die Offenlegung eines sexualisierten Übergriffs auftritt, sollten diese 

dokumentiert werden (Notizen mit Ort, Datum, Personen, Inhalte) und eine Beratung intern oder 

extern erfolgen.  

 

Wichtig ist eine fortlaufende Dokumentation: Was ist wann aufgefallen? Wer hat wann was zu 

wem gesagt? Was wurde vereinbart und was waren Ergebnisse von Gesprächen? 

 

Nur die Personen, die es wissen müssen, sollten davon erfahren, damit keine Gerüchte 

entstehen. sdw-Mitarbeitende, Ehrenamtliche und Honorarkräfte sollten bei der Begegnung mit 

Verdachtsfällen diese ernst nehmen und dem Gesagten glauben. Zudem sollten sie sich an den 

folgenden Schritten orientieren und dies den Bertoffenen kommunizieren: 

 

1. Vertrauliches Gespräch mit Bereichsleitung, internen oder externen Ansprechpersonen. 

2. Planung nächster Schritte: Präventionsbeauftragte übernimmt die Verantwortung, 

abgestimmt mit der Geschäftsführung. 

3. Eine unter 2. benannte Person hält Kontakt zu Betroffenen und informiert mit der 

Präventionsbeauftragten über das weitere Verfahren. 

4. Weitere Schritte zum Schutz von Betroffenen werden organisiert durch 

Präventionsbeauftragte. 

5. Klären, wer im Alltag empathisch unterstützt und begleitet (Eltern, Sorgeberechtigte, 

Einrichtung, Beratungsstelle).  

 

Das Wohl von Betroffenen steht im Vordergrund. Sie sollten von Fachkräften beraten und 

begleitet werden. Es soll keine weitere Ohnmachtssituation entstehen! Bei der Aufnahme eines 

(Verdachts)falls ist in dem Gespräch mit Betroffen zu beachten:  

 

• vor allem zuhören. 

• Offenheit und dem Gesagten glauben (es gibt nur in den seltensten Fällen 

Falschaussagen). 

• keine bohrenden Nachfragen. 

• Angebot aussprechen, etwas nebenbei machen zu können (Anti-Stress-Ball, malen, 

spielen, sich bewegen). 

• Klar und transparent darstellen: Was passiert als Nächstes (siehe oben)? Welche 

Informationen werden an wen weitergeleitet? 

• Nicht in Geheimnisse und Strategien der Täterinnen und Täter verstricken lassen. Das 

hilft niemandem und ist belastend. Nach §8a SGB VIII besteht die Pflicht, zum Schutz von 
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Minderjährigen zu handeln. Es lässt sich auch Kindern gut vermitteln, dass gezieltes 

Handeln von Erwachsenen die Situation verbessern kann. 

 

Auch beschuldigte Personen haben ein Recht auf Schutz! Verdachtsfälle sind bei den 

Ansprechpersonen (s. u.) zu melden und Beschuldigte nicht zu konfrontieren. Dies könnte eine 

weitere Gefährdung für Betroffene bedeuten, Konflikte eskalieren lassen und die weitere 

Bearbeitung erschweren. Informationen sind zum Schutz aller Beteiligten vertraulich zu 

behandeln und dürfen nur an die Ansprechpersonen weitergegeben werden, die Verdachtsfälle 

bearbeiten.  

 

Wenn etwas auffällt: Ruhig bleiben und Beratung und Unterstützung einholen. Niemals allein 

handeln, sondern immer zusammen mit den Ansprechpersonen. Auf die eigenen Grenzen und 

Kräfte ist zu achten. Auch Begleitpersonen haben einen Anspruch auf Unterstützung. So kann 

Betroffenen am besten geholfen werden.   

 

Bei Fragen, Verdacht oder Offenlegung: Es besteht die Möglichkeit, sich vertraulich beraten zu 

lassen oder eine Meldung zu machen:  

• an die Präventionsbeauftragte Christina Lehmann (c.lehmann@sdw.org, Tel: 030 / 278 

906 - 51)  

• an den Kfm. Geschäftsführer Lars Krösche (l.kroesche@sdw.org, Tel: 030 / 278 906 - 

1542)  

• Darüber hinaus steht als externer Ansprechpartner zur Verfügung: Dipl.-Soziologe und 

Trauma-Fachberater Marek Spitczok von Brisinski (Info@Marek-Spitczok.de, Tel: 0163 

081 7379) 

• Auch die sdw-Mitarbeitendenvertretung (MAV) steht als interne Meldeinstanz zur 

Verfügung (mav@sdw.org). 

 

Soweit wie möglich sorgen die Verantwortlichen dafür, dass alle gegebenen Informationen im 

geschützten Rahmen verbleiben. Es muss jedoch gegenüber Betroffenen darauf hingewiesen 

werden, dass keine Vertraulichkeitszusage gegeben werden kann, wenn diese in Konflikt mit der 

Schutzverantwortung gerät (also, wo Gefahr im Verzug ist). Auch der beschuldigten Person 

gegenüber besteht die Pflicht zur Fürsorge. Die beschuldigte Person steht – unbeschadet 

erforderlicher unmittelbarer Maßnahmen – bis zum Beweis des Gegenteils unter Unschulds-

vermutung. 

 

Bei Fragen, die Minderjährige betreffen, kann beim Hilfetelefon der Unabhängigen Beauftragten 

der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs angerufen werden, kostenfrei 

und anonym: 0800 22 55 530 (www.beauftragte-missbrauch.de). Auf der Homepage der 

Beauftragten befinden sich umfangreiche Informationen und Materialen zu den Themen 

sexualisierte Gewalt und Prävention. 

 

Für erwachsene Betroffene, Angehörige und Fachkräfte gibt es das Hilfetelefon Gewalt gegen 

Frauen (08000 116 016) oder auch das Hilfetelefon Gewalt an Männern (0800 123 9900).   
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III. INSTITUTIONELLE VERANKERUNG 

UND VERHALTENSKODEX  
 

Die institutionelle Verankerung des Themas Prävention sexualisierter Gewalt wird innerhalb der 

Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) durch drei Elemente gefestigt: 

 

1. Existenz geschulter Präventionsbeauftragten 

2. Schulung aller Mitarbeitenden in diesem Themenkomplex und Wissenserhalt durch 

Dokumentation 

3. verpflichtender Verhaltenskodex für alle Geförderten, Mitarbeitenden sowie Externen, die 

direkt mit den Geförderten zusammenarbeiten  

 

 

PRÄVENTIONSBEAUFTRAGTE 

 

Mit speziell geschulten internen Präventionsbeauftragten stellen wir sicher, dass immer 

qualifizierte Personen für die direkte Ansprache und die Beratung zur Verfügung stehen. Aktuell 

verfügt die sdw mit Christina Lehmann über eine Beauftragte. Perspektivisch soll noch 

mindestens eine weitere Person aus dem Schülerbereich der sdw zur/zum 

Präventionsbeauftragten geschult werden. 

 

 

SCHULUNG DER MITARBEITENDEN UND WISSENSERHALT 

 

Seit 2019 werden regelmäßig für alle Mitarbeitende der sdw verpflichtende halbtägige 

Sensibilisierungsschulungen durchgeführt. Im Herbst 2017 wurden bereits die Geschäftsführung 

sowie die Bereichsleitungen der sdw in einem ganztägigen Präventions-Workshop fortgebildet. 

Für neue Mitarbeitende werden regelmäßig – je nach Bedarf – Schulungen angeboten. Der 

Wissenserhalt wird durch das vorliegende Dokument gesichert. Daher wird dieses regelmäßig 

überprüft und an sich ergebende Änderungen angepasst.  

 

Für alle interessierten Ehrenamtlichen, Honorarkräfte und Mitarbeitenden bietet die sdw ab 2022 

bis zu zweimal jährlich ein Webinar an.  
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VERHALTENSKODEX 

 

Mit einem klaren Verhaltenskodex verpflichten sich nicht nur die Mitarbeitenden der sdw, sondern 

auch Ehrenamtliche und Honorarkräfte zu einem respektvollen und achtsamen Umgang 

miteinander und insbesondere mit unseren Geförderten. Intern ist er für alle Mitarbeitenden der 

sdw und extern als Bestandteil der Honorar- und Ehrenamtsvereinbarungen verpflichtend. Wir 

behalten uns vor, von allen Mitarbeitenden, Ehrenamtlichen und Honorarkräften 

Führungszeugnisse zu erbitten. 
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VERHALTENSKODEX DER STIFTUNG DER DEUTSCHEN WIRTSCHAFT 

 
Für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitenden sowie alle Honorarkräfte und Ehrenamtlichen, 

die für die sdw tätig sind, gelten die folgenden Regeln im Umgang mit Kindern, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen sowie untereinander: 

 
 
01 – POTENZIALE ZUR ENTFALTUNG BRINGEN UND ENTWICKLUNG FÖRDERN 

Wir bestärken die uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen dabei, ihren 

Bildungs- und Berufsweg gemäß ihres Potenzials entfalten und gestalten zu können.  

 
02 – VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN 

Wir übernehmen im Rahmen der Förderung Verantwortung für das Wohl der uns anvertrauten 
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ein Hauptaugenmerk liegt hierbei auf dem 
Schutz vor sexualisierter Gewalt.  
 
03 – GRENZEN RESPEKTIEREN 

Wir respektieren die individuellen Grenzempfindungen der Personen, mit denen wir im Kontext 

der sdw zusammenarbeiten sowie der uns anvertrauten jungen Menschen und achten auf die 

Wahrung einer angemessenen professionellen Distanz. Ebenso wirken wir darauf hin, dass auch 

die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen diese Grenzen – körperlicher, psychischer, 

emotionaler oder sprachlicher Art – im Umgang miteinander respektieren.  

 
04 – PERSÖNLICHKEITSRECHTE WAHREN  

Wir behandeln die uns anvertrauten oder zugänglichen Daten der Kinder, Jugendlichen und 

jungen Erwachsenen streng vertraulich und gehen mit Bild- und Videomaterial, das sie zeigt, 

unter Beachtung des Datenschutzes sensibel und verantwortungsbewusst um. Hinweise zum 

Datenschutz unter https://www.sdw.org/datenschutz. 

 
05 – MEINUNG ACHTEN UND KONFLIKTE ANSPRECHEN 

Wir achten den Willen der uns anvertrauten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen. In 

der Arbeit können selbstverständlich Meinungsverschiedenheiten, Unklarheiten und Probleme 

auftreten. Über Herausforderungen offen zu sprechen und die Bereitschaft, sich Unterstützung zu 

holen, ist für uns ein Zeichen der Professionalität. 

 
06 – AKTIV EINSCHREITEN 

Wir informieren im Konflikt- oder Verdachtsfall sowie bei einem Verstoß gegen diesen 

Verhaltenskodex die Präventionsbeauftragte der Stiftung, Christina Lehmann 

(c.lehmann@sdw.org und 030 / 27 89 06 - 51), oder eine andere Person unseres Vertrauens in 

der Stiftung, um professionelle fachliche Unterstützung und Hilfe hinzuzuziehen. Der Schutz der 

Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen steht dabei an erster Stelle. Für Betroffene 

besteht auch die Möglichkeit zur Nutzung eines Beschwerdeformulars:  

https://sdw-intern.org/beschwerdeformular/. 

 

 

https://www.sdw.org/datenschutz

